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Musterschreiben Entgelterhöhung nach § 9 Absatz 2 WBVG 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Das nachfolgende Schreiben soll Ihnen als Arbeitshilfe dienen und verdeutlichen, welche Bestandteile ein wirksames Entgelterhöhungsschreiben gemäß § 9 Absatz 2 WBVG enthalten muss. Das Schreiben bedarf einer einrichtungsindividuellen Anpassung.  
 
Die Darstellung und Begründung der Kostensteigerungen bezüglich der Kosten der Wohnraumüberlassung und des Sachaufwandes für Verpflegung und Hauswirtschaft liegt in Ihrer unternehmerischen Verantwortung. 

Insgesamt gilt für alle Entgelterhöhungen die Empfehlung, diese so konkret und transparent wie möglich darzustellen und zu begründen.   
  I. 
Nach § 9 Absatz 1 WBVG kann der Träger der Einrichtung/Leistung eine Erhöhung des Entgelts verlangen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat und die Erhöhung angemessen ist. Für eine Entgelterhöhung ist somit eine tatsächliche Veränderung einzelner Kostenpositionen (Kostensteigerung, vgl. § 9 Absatz 2 WBVG) Voraussetzung, die schriftlich mitzuteilen und zu begründen ist.  
 
II. 
Ein wirksames Entgelterhöhungsschreiben erfordert eine Gegenüberstellung (I. des Entgelterhöhungsschreibens) der bisherigen und der neuen Beträge. Dies gilt aus Transparenzgründen auch für die unveränderten Entgeltbestandteile.  
 
III. 
Aus der Begründung (II. des Entgelterhöhungsschreibens) müssen die Hintergründe für die  einzelnen Entgelterhöhungen hervorgehen. 
 
IV. 
Ferner ist der Umlagemaßstab (III. des Entgelterhöhungsschreibens) in Bezug auf die einzelne Bewohnerin/den einzelnen Bewohner darzustellen.  
 
V. 
Bei dem Entgelterhöhungsschreiben handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Die Beweislast für den rechtzeitigen Zugang liegt beim Träger der Einrichtung/Leistung .  
 
VI. 
Die Entgelterhöhung bedarf der Zustimmung des Verbrauchers.  
Daher muss ein Nachtrag zu dem Bewohnervertrag erstellt werden. Im Falle einer Entgelterhöhungsankündigung in Bezug auf die Fachleistungen erfolgt dieser Nachtrag nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Träger der Eingliederungshilfe, da erst dann die konkreten Entgeltbeträge feststehen. 

 
 
 
 
 
…………………………………………… 
………………………............................ 
………………………............................ 
(Name/Adresse des Leistungserbringers) 
 
 
………………………………………… 
………………………........................ 
……………………………………….. 
(Name/Adresse Bewohnerin/Bewohner) 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
(Name/Adresse vertretungsberechtigte Person) 
 
 
Beabsichtigte Entgelterhöhung gemäß § 9 Absatz 2 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) wegen einer Veränderung der 
Berechnungsgrundlage. 
 
Hier:  
 
1
.
 
Erhöhung 
der 
Kosten 
der 
Fachleistungen
 
zum 
xx.xx.xxx
x
 
(
vor 
Verhandlungsabschluss)
 
 
2
.
 
Koste
n 
der 
Fachleistungen 
zu
Erhöhung 
der 
m
 
xx.xx.xxxx 
(
nach 
Verhandlungsabschluss)
 
 
3
.
 
Erhöhung der 
Kosten der Wohnraumüberlassung
 
zu
m
 
xx.xx.xxx
x
 
 
4
.
 
Erhöhung des 
Sachaufwand
es
 
für Verpflegung und Hauswirtschaft
 
zu
m
 
xx.xx.xxx
x
 

 
 
 













 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die beabsichtige Entgelterhöhung zum xx.xx.xxxx informieren.  
 
Gemäß § 9 Absatz 2 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) ist die beabsichtigte Erhöhung des Entgelts bei einer Änderung der Berechnungsgrundlage den Bewohnerinnen und Bewohnern spätestens 4 Wochen vor dem Berechnungszeitpunkt mitzuteilen und zu begründen. Die Erhöhung wird für Sie daher frühestens 4 Wochen nach Erhalt dieses Schreibens wirksam. 
a) Wir führen derzeit Verhandlungen mit dem KSV Sachsen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind. Daher können wir Sie nur über die beabsichtigte voraussichtliche Entgelterhöhung informieren. Nach Abschluss der Verhandlungen werden Ihnen die konkret vereinbarten neuen Entgelte mitgeteilt sowie ein Nachtrag zum bestehenden Vertrag zugeleitet. Die von uns hier angekündigten Entgelte werden nicht überschritten werden. 

b) Wir haben Verhandlungen mit dem KSV Sachsen über die Entgelte für die Fachleistungen geführt.  
 
 
I. Was ändert sich für Sie? 
 
Die geplanten Änderungen führen gegenüber den derzeit maßgeblichen Entgelten zu neuen Monatssätzen. Diese liegen über den bisherigen Monatssätzen und sehen -auf Basis unserer Planungen- wie folgt aus. 
 
Die Entgelte für die Kosten der Fachleistungen/Wohnraumüberlassung/die Kosten des Sachaufwandes für Verpflegung und Hauswirtschaft bleiben unverändert. 
Die vorgesehene Veränderung der Fachleistungen/Wohnraumüberlassung/ der Kosten des Sachaufwandes für Verpflegung und Hauswirtschaft gegenüber der derzeit gültigen monatlichen Entgeltpauschale stellt sich für Sie wie folgt dar: 
 


	 
	Entgelt täglich bis xx.xx.xxxx 
	Entgelt täglich ab xx.xx.xxxx 
	Absolute Erhöhung 
in € 
	Relative  Erhöhung in % 

	Entgeltpauschale Fachleistung LT     

	 
	 
	 
	 

	Investitionsbetrag Fachleistung  
	 
	 
	 
	 


 
	Im Monatsdurchschnitt entspricht das einem Entgelt in Höhe von € 
0,00 x 30,42 
	Entgelt monatlich bis xx.xx.xxxx 
	Entgelt monatlich 
bis xx.xx.xxxx 
	Absolute  Erhöhung 
in € 
	Relative  
Erhöhung in 
% 

	Entgeltpauschale Fachleistung  
	 
	 
	 
	 

	Investitionsbetrag Fachleistungen 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Entgelt monatlich 
bis xx.xx.xxxx 
	Entgelt monatlich ab xx.xx.xxxx 
	Absolute Erhöhung 
in € 
	Relative Erhöhung in % 

	Kosten der Wohnraum-
überlassung  
 
· Warmwasser  
  
· Heizkosten  
 
· Betriebskosten 
	 
	 
	 
	 

	 
Zuschlag für 
 
· Möblierung 
 
· Haushaltstrom 
 
· Haushaltsgroß- geräte 
 
· Instandhaltung 
 
· Gebühren, 
Telekommunikation    
Zugang Rundfunk 
TV 
Internet   
	 
	 
	 
	 

	 
Kosten des 
Sachaufwandes für 
Verpflegung und 
Hauswirtschaft 
 
	 
	 
	 
	 


 
 




 
Wie lange bleiben die Entgelte gültig? 
 
Die neuen Entgelte bleiben voraussichtlich bis zum xx.xx.xxxx  gültig. 
 
Im Monatsdurchschnitt entspricht das einem Entgelt in Höhe von € 0,00 x 30,42. 
Optional differenziertere Darstellung anhand Excel-Tabelle, Anlage 1.  
Hier ggf. Zusammensetzung der Sachkosten differenzierter darstellen.  
 
II. 
Was sind die Gründe für die Entgelterhöhung17? 
 
 
Zu Ziffer 1 und 2  
 
· Gestiegener Personaleinsatz/Personalaufwand/Erhöhung Personalkosten (pro VollAK) aufgrund tariflicher/arbeitsrechtlicher Veränderung etc.  
  
· Sachkostensteigerung aufgrund der allgemeinen Preissteigerung insbesondere im Bereich Energieversorgung und der Kosten aufgrund höheren Wirtschaftsbedarf und Anstieg der Kosten für die Wartung unserer Anlagen, Türen Brandschutz (Anteil Fachleistungen) etc.  
 
 
 
	Im Falle einer Tariferhöhung und der Teilnahme an der Pauschalfortschreibung 

	nach Teil E des Rahmenvertrages § 131 SGB IX


 
 
Die Steigerung der Leistungsentgelte erfolgt verfahrensmäßig analog der Regelungen nach Teil E des Rahmenvertrages über ein pauschales Vergütungsverfahren.
 
Die Berechnung im Detail können Sie der folgenden Darstellung entnehmen:  
 
	Anhebung ab 
	xx.xx.
	xxxx 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	Personalaufwand
	 
	
	 ....%
	 
	
	 
	Sachaufwand  
	           
	…… %
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	Personalkostenanteil21 
	
	…… %
	 
	 
	Sachkostenanteil 
	              
	….%
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
Individuell darzustellen und zu ergänzen. Nichtzutreffendes streichen.  
Nichtzutreffendes streichen.  
Hier Eintragung der voraussichtlichen Steigerung.  
Gilt für 2021; im Jahre 2022 Umsetzung zu 100%. 
Hier Eintragung des prozentualen Anteils der Sach- und Personalkosten.
 
Optional 
 
	Eine Anhebung des Investitionsbetrages Fachleistungen ergibt sich aufgrund von Investitionstätigkeit, der Erhöhung des Baupreisindexes/Veränderung Gebäudekosten /Veränderung der Darlehen/erhöhte Miete  



 
 
Zu Ziffer 3 
 
- Erhöhung wegen gestiegener Heizkosten/Kostensteigerung Haushaltsstrom/Erhöhung der Kosten der Straßenreinigung/Müllbeseitigung/Erhöhung der Beiträge der Haftpflichtversicherung etc. 
 
 
 
Zu Ziffer 4 
 
	- 	Erhöhung der Warenwerte für Lebensmittel/Reinigungsmittel etc. 
 
III. 
Wie werden die Kosten auf mich als Bewohnerin/Bewohner umgelegt?[footnoteRef:1]  [1: Nichtzutreffendes streichen.  ] 

 
Zu Ziffer 1 und 2  
 
Die Gesamtkosten der Fachleistungen, zu denen insbesondere Personalkosten und Sachkosten gehören, werden entsprechend den Regelungen des Rahmenvertrages § 131 SGB IX vereinbart. 
Die Bemessung 	der 	Kosten 	und 	deren 	Zuordnung 	erfolgt 	über 	die 	in 	diesem Vereinbarungsverfahren festgelegten  Umlageschlüssel.  
Die Kosten werden je Anwesenheitstag monatlich ermittelt und sodann individuell umgelegt.   Die in der Vereinbarung mit den KSV Sachsen festgelegte Höhe der Entgelte gilt gemäß § 7 Absatz 2 WBVG als angemessen.  
 
 
 
Zu Ziffer 3 
 
Die Aufteilung der Wohnkosten für den persönlichen Wohnraum (Kaltmiete) erfolgt anhand der tatsächlich überlassenen Größe nach qm des persönlichen Wohnraums unter 
Berücksichtigung des „Differenzierungsverbotes“. Geringe Abweichungen der Fläche sind daher nicht zu berücksichtigen. 

Die Gemeinschaftsflächen werden bezogen auf die Zahl der Bewohner der baulichen Einheit zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
 
 
Die in den Wohnkosten enthaltenen Kosten für Heizung und Nebenkosten sowie die aufgeführten Zuschläge und Gebühren mit Ausnahme des Möblierungszuschlags wurden nach den tatsächlichen Kosten des Leistungserbringers, nach Aufteilung auf die Bewohnerflächen und die sog. „Fachleistungsflächen“, prospektiv kalkuliert und zu gleichen Teilen aufgeteilt. Der Möblierungszuschlag wird individuell je nach Leistungsumfang vereinbart.  
 
 
Zu Ziffer 4 
 
Die Kosten wurden auf die Zahl der Bewohner der baulichen Einheit nach durchschnittlicher 
Belegung zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
 
 
IV. 
Ihr Sonderkündigungsrecht 
 
Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 WBVG steht Ihnen aufgrund dieser Erhöhung das jederzeitige Recht zur außerordentlichen Kündigung Ihres Vertrages zum xx.xx.xxxx  zu. 
 
 
V. 
Nachtrag 
 
Zu Ziffer 2, 3, 4 
 
In der Anlage übersenden wir Ihnen einen Nachtrag zu dem Bewohnervertrag mit der Bitte um Unterzeichnung und Rückgabe.  
 
 
Haben Sie Fragen? 
 
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen noch weitere Informationen über das Zustandekommen der Entgeltbestandteile und die Gründe, die für die Erhöhung verantwortlich sind, zu geben. Sie haben auch die Gelegenheit, unsere Angaben durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen. Sprechen Sie bitte die Einrichtungsleitung und/oder die Mitarbeiter*innen der Verwaltung Herrn/Frau ................... an. 
 
 
………………………………… 
Ort, Datum 
 
i.V.………………………………... 
Unterschrift des Leistungserbringers  
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 : Excel-Tabelle[footnoteRef:2]   [2:  Optional. ] 

Zu Anlage 1 Nachtrag: Hier kann optional das EXCEL Tool zur Kostenberechnung vom KSV genutzt werden 

Anlage 2:  Nachtrag und Widerrufserklärung 

Zu Anlage 2 Widerrufserklärung:  Wenn sichergestellt ist, dass der Vertragsschluss nicht außerhalb der Geschäftsräume geschlossen wurde, sind die den Widerruf betreffenden Anlagen (Nachtrag und Widerrufserklärung)  nicht erforderlich.
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